
 

1.1.1.1.    
Besteht allgemeine UBesteht allgemeine UBesteht allgemeine UBesteht allgemeine Ummmmtauschpflichttauschpflichttauschpflichttauschpflicht    

für alte Führerscheine?für alte Führerscheine?für alte Führerscheine?für alte Führerscheine?    
 

Nein!Nein!Nein!Nein!    
Niemand muss auf Grund der Neuregelungen seinen 
alten Führerschein in den neuen EU-Führerschein um-
tauschen. Der alte Führerschein gilt also weiterhin. 
Wer den neuen, scheckkartengroßen EU-Führerschein 
haben will, der ab 1. Januar 1999 in Deutschland einge-
führt wurde, kann ihn aber freiwillig gegen den alten 
eintauschen. Diejenigen, die einen Führerschein ab 1. 
Januar 1999 neu erwerben, erhalten natürlich gleich 
den neuen EU-Führerschein in Form einer Scheckkarte. 
 
Achtung:Achtung:Achtung:Achtung:    Als LKW-Fahrer beachten Sie bitte die Nr. 7! 

2.2.2.2. 
    

Wie und wo können Sie umtaWie und wo können Sie umtaWie und wo können Sie umtaWie und wo können Sie umtauuuuschen?schen?schen?schen? 
 

Bitte wenden Sie sich persönlich an uns oder an Ihre 
Gemeinde. Dabei müssen Sie Ihr Lichtbild, Ihren Perso-
nalausweis oder Pass und Ihren bisherigen Führer-
schein vorlegen.  
Der Umtausch kostet 24 €. 

3.3.3.3.    
Wie lange müssen Sie auf IhrenWie lange müssen Sie auf IhrenWie lange müssen Sie auf IhrenWie lange müssen Sie auf Ihren    
neuen Führerschein warten?neuen Führerschein warten?neuen Führerschein warten?neuen Führerschein warten?    

 

Derzeit (Dezember 2006) ist im Normalfall mit einer 
Bearbeitungsdauer von ca. 3 Wochen zu rechnen. Ihr 
alter Führerschein bleibt bis zur Aushändigung des 
neuen gültig. 
Falls Ihnen dieser so ans Herz gewachsen ist, dass Sie 
ihn zur Erinnerung behalten wollen, ist das kein Prob-
lem: Nach Entwertung durch die Führerscheinstelle, 
können Sie Ihren alten Führerschein als Erinnerungs-
stück mitnehmen. 

 

 

4.4.4.4. 
Werden FührerscheininhaberWerden FührerscheininhaberWerden FührerscheininhaberWerden Führerscheininhaber    

beim Umtauschbeim Umtauschbeim Umtauschbeim Umtausch schlechter gestellt? schlechter gestellt? schlechter gestellt? schlechter gestellt?    
 

Nein!Nein!Nein!Nein! 
Alle Kraftfahrzeuge, die Sie mit dem bisherigen Führer-
schein fahren dürfen, können Sie auch nach der Um-
schreibung mit dem neuen Führerschein fahren (Besitz-
standswahrung)! 

5.5.5.5.    
Ersetzt der EUErsetzt der EUErsetzt der EUErsetzt der EU----Führerschein einenFührerschein einenFührerschein einenFührerschein einen    
"Intern"Intern"Intern"Internaaaationalentionalentionalentionalen Führerschein"? Führerschein"? Führerschein"? Führerschein"?    

 

Nein!Nein!Nein!Nein! 
Ist für Fahrten im außereuropäischen Ausland - z.B. 
Amerika - ein "Internationaler Führerschein" notwen-
dig, so muss dieser extra beantragt werden. 

6.6.6.6.    
Behalte ich nach Umtausch den Behalte ich nach Umtausch den Behalte ich nach Umtausch den Behalte ich nach Umtausch den     
bisherbisherbisherbisheriiiigen Umfang der Klasse 3?gen Umfang der Klasse 3?gen Umfang der Klasse 3?gen Umfang der Klasse 3?    

 

Bis zum 50. Lebensjahr dürfen Sie mit dem Führer-
schein der alten Klasse drei auch Lkw bis 7,5 t mit 
Anhänger fahren. Hierbei darf diese Fahrzeugkombina-
tion bis zu 18,5 t zulässiges Gesamtgewicht (max. drei 
Achsen) betragen. 
 
Nach Vollendung des 50. Lebensjahres darf man wei-
terhin Lkw 7,5 t mit Anhänger führen. Lediglich das 
zulässige Gesamtgewicht für die Fahrzeugkombination 
reduziert sich von 18,5 t auf 12 t (dann auch mehr als 
drei Achsen). 
 
Wird ein zulässiges Gesamtgewicht von 18,5 t auch 
nach dem 50. Lebensjahr benötigt, so ist eine Verlänge-
rung mit einer hausärztlichen Untersuchung und eines 
augenärztlichen Gutachtens für weitere 5 Jahre mög-
lich. 

 

 

Wichtig ist hierbei, dass der Antrag so rechtzeitig ge-
stellt wird, dass die Abholung des Kartenführerscheins 
noch vor Vollendung des 50. Lebensjahres erfolgen 
kann. 
 
Im Übrigen verliert keiner das Recht Lkw bis 7,5 t 
mit Anhänger 4,5 t und Pkw mit Anhänger (ohne Ge-
wichtsbeschränkung) zu führen. Somit ist also auch ein 
Umtausch nicht erforderlich. 

7.7.7.7.    
Gibt es wichtige NeuGibt es wichtige NeuGibt es wichtige NeuGibt es wichtige Neueeeerungenrungenrungenrungen    

für LKWfür LKWfür LKWfür LKW----FaFaFaFahhhhrer?rer?rer?rer?    
 

Ja!Ja!Ja!Ja! 
Inhaber von Führerscheinen der Klasse 2 dürfen bis zu 
ihrem 50. Lebensjahr Fahrzeuge der Klasse C (schwere 
Lkw) und CE (schwere Lastzüge) führen. 
Mit Erreichen des 50. Lebensjahres müssen sie den 
bisherigen Führerschein in die neue Führerschein-
karte umtauschen, wenn sie weiterhin Fahrzeuge 
der Klasse C, CE führen wollen. 
Nach Vollendung des 50. Lebensjahres ist eine Ver-
längerung noch innerhalb von 2 Jahren möglich. 
 



 

Noch Fragen ?Noch Fragen ?Noch Fragen ?Noch Fragen ? 
Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihre 
zuständige Führerscheinstelle. 
 
Landratsamt Roth 
Führerscheinstelle 
Weinbergweg 1 
91154 Roth 
Telefon-Nr. 09171 / 81-162 oder 81-161 
Internet: www.landratsamt-roth.de 
e-mail: fuehrerschein@landratsamt-roth.de 

Weitere IWeitere IWeitere IWeitere Informationen:nformationen:nformationen:nformationen: 
 
Bundesministerium für Verkehr, 
Bau- und Wohnungswesen 
Robert-Schumann-Platz 1 
53175 Bonn 
Internet: www.bmv.de/fs.htm 
 

 

Welche Welche Welche Welche Klassen gibt esKlassen gibt esKlassen gibt esKlassen gibt es????    

Symbol Fahrer-
laubnis-
klassen 

Min-
dest-
alter 

Fahrzeugklassen Bemerkungen 

 

A 18 Krafträder mit Leistungsbeschrän-
kung in den ersten zwei Jahren bis 
25 kW, nicht mehr als 0,16 kW/kg. 

ab 25 Jahre 
Direkteinstieg 
ohne Leistungs-
beschr. mögl. 

 

A 1 16 Leichtkrafträder bis 125 cm³, bis 11 
kW 

für 16- u. 17-jäh-
rige: 80 km/h 
bauartbedingt 
Höchstgeschw. 

 

B 18 Kraftfahrzeuge bis 3,5 t mit Anhän-
ger bis 750 kg oder mit Anhänger 
über 750 kg, sofern die zulässige 
Gesamtmasse des Anhängers die 
Leermasse des Zugfahrzeugs nicht 
übersteigt und die Gesamtmasse des 
Zuges 3,5 t nicht übersteigt. 

 

 

BE 18 Kombination aus einem Zugfahrzeug 
der Klasse B und einem Anhänger 
über 750 kg, außer in Klasse B 
fallende Fahrzeugkombinationen. 

Vorbesitz  
Klasse B 

 
C 18 Kraftfahrzeuge über 3,5 t mit 

Anhänger bis 750 kg 
Vorbesitz 
Klasse B 

 
CE 18 Kraftfahrzeuge über 3,5 t mit 

Anhänger über 750 kg 
Vorbesitz 
Klasse C 

 

C 1 18 Kraftfahrzeuge von mehr als 3,5 
und nicht mehr als 7,5 t mit 
Anhänger bis 750 kg. 

Vorbesitz 
Klasse B 

 

C 1 E 18 Kraftfahrzeuge der Klasse C 1 mit An-
hänger über 750 kg, sofern die Ge-
samtmasse des Anhängers nicht über 
der Leermasse des Zugfahrzeugs liegt 
und die Gesamtmasse der Kombi-
nation 12.000 kg nicht übersteigt. 

Vorbesitz 
Klasse C 1 

 
D 21 Kraftomnibusse mit mehr als 8 Fahr-

gastsitzplätzen mit Anhänger bis 750 kg 
Vorbesitz 
Klasse B 

 
DE 21 Kraftomnibusse der Klasse D mit 

Anhänger über 750 kg 
Vorbesitz 
Klasse D 

 

D 1 21 Kraftomnibusse mit mehr als 8 und 
nicht mehr als 16 Fahrgastplätze 
mit Anhänger bis 750 kg 

Vorbesitz 
Klasse B 

 
D 1 E 21 Kraftomnibusse der Klasse D 1 mit 

Anhänger über 750 kg 
Vorbesitz 
Klasse D 1 

 
M 16 Kleinkrafträder, Fahrräder mit 

Hilfsmotor bis 50 cm³ und 45 km/h 
 

 

L 16 Land- und forstwirtschaftliche Zug-
maschinen bis 32 km/h, mit Anhän-
gern bis 25 km/h; selbstfahrende 
Arbeitsmaschinen und Flurförder-
fahrzeuge bis 25 km/h 

 

 

T 16 Land- und forstwirtschaftliche Zug-
maschinen bis 60 km/h, mit Anhän-
gern bis 25 km/h; selbstfahrende 
Arbeitsmaschinen bis 40 km/h 
(jeweils auch mit Anhängern) 

für 16- u. 17-jäh-
rige: Zugmaschi-
nen bis 40 km/h 
bauartbedingt 
Höchstgeschw. 

 

S 16 Dreirädrige Kleinkrafträder & 
vierrädrige Leicht-kfz. Hubraum 
max. 50 cm³, Höchstgeschwindig-
keit: 45 km/h bbH., Leistung: max. 
4 KW, Leermasse max. 350 kg, (bei 
Elektroantrieb ohne Batterie) 
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